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1. Konjunkturstärkungsgesetz 
2020 

Zur Konjunkturbelebung und Kaufkraft-

stärkung nach der COVID-19-Krise hat der 

Gesetzgeber mit dem Konjunkturstär-

kungsgesetz 2020 (KonStG 2020) ein 

steuerliches Maßnahmenpaket geschnürt, 

das die Menschen entlasten und den 

Standort stärken soll. Nachstehend finden 

Sie einen Überblick über die wichtigs-

ten Änderungen des am 7.7.2020 im 

Nationalrat beschlossenen Gesetzes. 

Die Genehmigung durch den Bundesrat 

bleibt abzuwarten.  

 

I. ÄNDERUNGEN FÜR UNTER-

NEHMER 

EINKOMMENSTEUER 
 

Degressive Absetzung für Abnuzung  

Die degressive AfA wird als zusätzliche 
(alternative) Möglichkeit neben der 
bestehenden linearen AfA eingeführt. 

Die degressive Abschreibung hat zu ei-
nem unveränderlichen Prozentsatz 
von höchstens 30 % vom jeweiligen 

(Rest-)Buchwert zu erfolgen. Die de-
gressive AfA kann für Wirtschaftsgü-
ter in Anspruch genommen werden, die 

nach dem 30.6.2020 angeschafft 
oder hergestellt werden.   
Beispiel: Eine Maschine wird im Jänner 

2021 um 100 angeschafft, in Betrieb 
genommen und eine degressive Ab-
schreibung pro Jahr iHv 30% gewählt. 

Daraus ergeben sich folgende Abschrei-
bungen:  

 Im 1. Jahr (30% von 100 =) AfA 

30, Restbuchwert: 70  

 Im 2. Jahr (30% von 70 =) AfA 

21, Restbuchwert: 49 usw. 

 
Der Prozentsatz ist frei wählbar. 
Ebenso wie bei einer linearen AfA ist 

auch für die degressive AfA die Halb-
jahresabschreibung zu beachten. Die 
Wahl, ob degressiv oder linear abge-

schrieben wird, muss im Wirtschafts-

jahr, in dem die AfA erstmalig zu be-
rücksichtigen ist, getroffen werden. In 
Folgejahren ist (jeweils mit Beginn des 

Wirtschaftsjahres) ein Wechsel von 
einer degressiven zu einer linearen 
AfA möglich, jedoch nicht umgekehrt. 

Bei einem späteren Wechsel zur linearen 
AfA ist die Höhe der jährlichen Ab-
schreibung ausgehend vom Restbuch-

wert im Zeitpunkt des Überganges und 
der Restnutzungsdauer zu bemessen.  
Beispiel – Fortsetzung: Im 2. Jahr soll 

der Wechsel auf die lineare Abschrei-
bung erfolgen. Die Restnutzungsdauer 
beträgt 4 Jahre. Die Abschreibung be-

trägt dann ab dem 2. Jahr 25 % von 70 
= AfA 17,5. 
 

Die Entscheidung, ob degressiv oder 
linear abgeschrieben wird, kann für je-
des Wirtschaftsgut gesondert erfol-

gen. Die neue degressive AfA kann so-
wohl bei den betrieblichen Einkunftsar-

ten (unabhängig von der Gewinner-
mittlungsart) als auch im außerbe-
trieblichen Bereich angewendet werden.   

In den Erläuternden Bemerkungen zum 
Ministerialentwurf (EB) fand sich noch 
ein ausdrücklicher Hinweis auf das 

Maßgeblichkeitsprinzip für §-5-
Gewinnermittler, das in den EB zur 
Regierungsvorlage nicht mehr enthalten 

ist. Mangels einer ausdrücklichen ge-
setzlichen Bestimmung (wie dies zB für 
Zwecke der §§ 12, 13 EStG usw vorge-

sehen ist) kann derzeit nicht eindeutig 
gesagt werden, ob die degressive AfA 
unabhängig von der in der Unterneh-

mensbilanz gewählten Abschreibungs-
methode für die steuerliche Gewinner-
mittlung in Anspruch genommen werden 

kann. 
 
Folgende Wirtschaftsgüter sind von der 

Anwendung der degressiven AfA 
ausgenommen:  

 unkörperliche Wirtschaftsgüter. 

Soweit sie nicht den Bereich 

Digitalisierung, Ökologisie-

rung und Gesundheit/ Life 

Science betreffen 

 gebrauchte Wirtschaftsgüter  

 Gebäude  
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 Personen- und Kombinations-

kraftfahrzeuge, ausgenommen 

Fahrschulkraftfahrzeuge, Kraft-

fahrzeuge, die zu mindestens 

80% der gewerblichen Personen-

beförderung dienen, sowie Kfz 

mit einem CO2-Emissionswert 

von 0 g/km 

 Anlagen, die der Förderung, dem 

Transport oder der Speicherung 

fossiler Energieträger dienen, 

sowie Anlagen, die fossile Ener-

gieträger direkt nutzen.  

 

Beschleunigte Absetzung für Abnut-
zung für Gebäude 

Für nach dem 30.6.2020 angeschaff-
te oder hergestellte Gebäude wird 

eine beschleunigte AfA eingeführt. Im 
Wirtschaftsjahr, in dem die AfA erstma-
lig zu berücksichtigen ist, beträgt die 

AfA höchstens das Dreifache des je-
weiligen AfA-Satzes (7,5% bei be-
trieblichen Gebäuden und 4,5% bei Ge-

bäuden im außerbetrieblichen Bereich 
bzw bei betrieblichen Gebäuden zur 
Vermietung an Dritte zu Wohnzwecken), 

im zweiten Jahr höchstens das Zwei-
fache (5% bzw 3%). Ab dem dritten 
Jahr gelten die üblichen Prozentsätze 

von 2,5% bzw 1,5%. 
Die Halbjahresabschreibung kommt 
nicht zur Anwendung, dh, auch bei 

Inbetriebnahme in der zweiten Jahres-
hälfte steht im ersten Jahr die Abschrei-
bung in Höhe bis zum Dreifachen des 

Prozentsatzes gem § 8 Abs 1 EStG voll-
umfänglich zu. 
 

Verlustrücktrag 

Für nicht ausgleichsfähige negative 

betriebliche Einkünfte des Veranla-
gungszeitraumes 2020 bis maximal  
€ 5 Mio wird die Möglichkeit geschaffen, 

auf Antrag diese Verluste auf die Veran-
lagung 2019 und unter bestimmten Um-
ständen auf die Veranlagung 2018 rück-

zutragen und mit den positiven Einkünf-
ten dieser Jahre zu verrechnen.  Bei 
abweichendem Wirtschaftsjahr kann 

wahlweise der Verlust aus der Veranla-
gung 2020 oder aus der Veranlagung 
2021 rückübertragen werden; die Best-

immungen zu Regelwirtschaftsjahren 
sind sinngemäß anzuwenden. Eine Ver-
ordnung soll zusätzlich regeln, dass be-

reits vor Abschluss der Veranlagung des 
Jahres 2020 ein Verlustrücktrag durch-
geführt wird, damit die Liquidität ver-

lustträchtiger Unternehmen schneller 
gestärkt wird. Der Verlustrücktrag geht 
lt den Gesetzesmaterialien dem Ver-

lustvortrag vor.  
 

Änderungen für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe 

Zur Stärkung der österreichischen Land- 
und Forstwirtschaft werden unter ande-

rem folgende Maßnahmen gesetzt: 
 Erhöhung der Grenze der Buch-

führungspflicht mit Wirkung ab 

1.1.2020 auf Umsätze von mehr 

als € 700.000; Entfall des Ein-

heitswertgrenze 

 Ausdehnung der Möglichkeit zur 

Vollpauschalierung mit Wirkung 

ab 1.1.2020  

 Einführung einer steuerfreien 

Übertragungsrücklage iHv 70% 

der Einkünfte aus Kalamitäts-

nutzungen, die im Jahr 2020 auf-

gedeckt werden 

 Möglichkeit der Drei-Jahres-

Verteilung der Einkünfte auf An-

trag für Veranlagungszeiträume 

ab 2020 

 
KÖRPERSCHAFTSTEUER 

 
Für Körperschaften wird ebenfalls der 
befristete Verlustrücktrag eingeführt. 

Für Unternehmensgruppen wird aus 
Vereinfachungsgründen die Geltend-
machung auf die Ebene des Grup-

penträgers beschränkt. Maßgebliche 
Größe ist anstelle des Gesamtbetrags 

der Einkünfte das Gruppeneinkommen 
vor Berücksichtigung von Sonderausga-
ben. Als Höchstbetrag kann für den 

Gruppenträger ein Betrag von € 5 Mio 
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und für jedes Gruppenmitglied ein wei-
terer Betrag von je € 5 Mio (sofern des-
sen Einkommen im konkreten Veranla-

gungsjahr dem Gruppenträger zuge-
rechnet wurde), berücksichtigt werden.  
Auch bei der Körperschaftsteuer bleibt 

die detaillierte Regelung im Rahmen der 
Verordnung abzuwarten. 
 

ABGABENVERFAHRENSRECHT 
 
Ex-lege-Verlängerung der Stun-

dungszeiträume bis 15.1.2021 
 
Stundungen, die nach dem 

15.3.2020 bewilligt wurden und de-
ren Stundungsfrist am 30.9. bzw. 
1.10.2020 endet, werden automa-

tisch bis 15.1.2021 verlängert. Es ist 
keine neuerliche Antragstellung er-
forderlich. Dabei werden auch Abgaben 

einbezogen, die bis zum 25.9.2020 auf 
dem Abgabenkonto verbucht werden 

(inkl ESt- und KöSt-Vorauszahlungen für 
das 3. und 4. Quartal 2020).  
 

Anspruch auf Gewährung einer Ra-
tenbewilligung 
Alternativ zur Verlängerung der Stun-

dung kann innerhalb der Stundungsfrist 
(spätestens bis zum 30.9.2020) eine 
Ratenzahlung in 12 angemessenen 

Monatsraten beantragt werden. Wenn 
eine sofortige Entrichtung des verblei-
benden Abgabenbetrages (letzte Rate) 

mit erheblichen Härten verbunden wäre, 
kann die Entrichtung auf Antrag auf wei-
tere 6 angemessene Monatsraten er-

streckt werden.  
 
Schrittweise Anhebung der Stun-

dungszinsen ab 15.1.2021 
Für den Zeitraum von 15.3.2020 bis 
15.1.2021 sind keine Stundungszin-

sen festzusetzen. Danach erfolgt eine 
stufenweise Anhebung der Stundungs-
zinsen von 2% über dem Basiszinssatz 

für die Zeit vom 16.1.2021 bis 
28.2.2021 um jeweils weitere 0,5% alle 
zwei Monate, sodass ab 1.11.2021 wie-

der 4,5% über dem Basiszinssatz zur 
Vorschreibung kommen. Der Basiszins-
satz beträgt derzeit minus 0,62%.  

Absehen von Nebenforderungen 
Stundungszinsen für vor dem 
15.3.2020 bewilligte Zahlungserleichte-

rungen, die auf den Zeitraum 15.3.2020 
bis 15.1.2021 entfallen, sowie An-
spruchszinsen betreffend Nachfor-

derungen für den Veranlagungszeit-
raum 2020 sind nicht vorzuschreiben. 
Für zwischen dem 15.3.2020 und 

31.10.2020 fällige Abgaben sind keine 
Säumniszuschläge zu entrichten. 
 

FLUGABGABE 
Die Flugabgabe wird auf € 12 je Pas-
sagier vereinheitlicht. Für Flugstre-

cken von weniger als 350 km ist eine 
erhöhte Flugabgabe von € 30 je Pas-
sagier zu entrichten. Der geänderte Ta-

rif ist auf Abflüge nach dem 
31.8.2020 anzuwenden, sofern das 
Rechtsgeschäft nach dem 31.8.2020 

abgeschlossen wurde.  
 

II. ÄNDERUNGEN FÜR ARBEITGE-

BER UND MITARBEI-

TER/PENSIONISTEN 

Entlastung der Niedrigverdienerinnen 

und Niedrigverdiener 
 

Der Eingangssteuersatz in der Lohn– 

und Einkommensteuer für Einkommenstei-

le über € 11.000 bis € 18.000 wird rück-

wirkend ab 1.1.2020 von 25% auf 

20% gesenkt. Die Anwendung des neu-

en Steuersatzes hat in der Lohnverrech-

nung ab Kundmachung des Bundesge-

setzes zu erfolgen; frühere Zeiträume 

sind aufzurollen (spätestens bis Sep-

tember 2020, sofern technisch und 
organisatorisch möglich).  

Die verpflichtende Aufrollung gilt nur 

für Steuerpflichtige, die im Monat der 

Aufrollung Arbeitnehmer des auszah-

lenden Arbeitgebers sind. Andernfalls wird 

die Gutschrift erst im Zuge der Arbeit-
nehmerveranlagung berücksichtigt.  

Um auch Dienstnehmer mit einem steuer-

pflichtigen Einkommen von unter € 11.000 

zu entlasten, werden der Zuschlag zum 

Verkehrsabsetzbetrag und der SV-Bonus 
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im Rahmen der SV-Rückerstattung von 
€ 300 auf € 400 pro Jahr angehoben. 

Der Spitzensteuersatz von 55% für 
Einkommensteile über € 1 Mio wird 
bis zum Jahr 2025 verlängert.  

Pauschale Erhöhung des Jahres- 

sechstels bei Kurzarbeit 

Um die (unbeabsichtigte) Benachteili-
gung von Dienstnehmern in Kurzarbeit 

beim Jahressechstel auszugleichen, wird 
für diese Gruppe das Jahressechstel 
pauschal um 15% erhöht.  

Pendlerpauschale 
Durch das 3. COVID-19-Gesetz wurde 

festgelegt, dass es im Falle einer 
Dienstverhinderung (zB Quarantäne), 
Telearbeit bzw Kurzarbeit aufgrund der 

COVID-19-Krise zu keiner Minderung 
des Pendlerpauschales kommt und wei-

tergezahlte Zulagen und Zuschläge wei-
terhin steuerfrei behandelt werden dür-
fen. Diese Erleichterung wird nunmehr 
klarstellend bis Ende 2020 verlängert.  

 

III. ÄNDERUNGEN FÜR ALLE STEU-

ERPFLICHTIGEN 

Möglichkeit des Zurückziehens des 

Antrags auf Familienbonus Plus  

Es wird die Möglichkeit geschaffen, durch 

Zurückziehen des Antrags nachträglich 

auf den Familienbonus Plus zu verzichten. 

Dies ist erstmalig für Anträge möglich, 

die das Kalenderjahr 2019 betreffen, 

und soll bis maximal 5 Jahre nach Ein-

tritt der Rechtskraft des Bescheides 

ausgeübt werden können. Dies wird vor 

allem dann eine Rolle spielen, wenn sich 

nachträglich herausstellt, dass sich der 

beantragte Familienbonus bei einem An-

tragsteller aufgrund der geringen Höhe 

des Einkommens steuerlich nicht auswirkt. 

Der Antrag kann formlos gestellt werden 

und ermöglicht die Geltendmachung 

des gesamten Familienbonus Plus 

durch den anderen Anspruchsberech-

tigten. Hat dieser im Rahmen der Arbeit-

nehmerveranlagung oder der Einkommen-

steuererklärung bereits einen Antrag auf 

den gesamten Familienbonus Plus gestellt, 

ist dieser von Amts wegen zu berück-

sichtigen.  

 

2. Covid - Investitionsprämie 

Mit der „COVID-19 Investitionsprämie“ 

werden materielle und immaterielle 

aktivierungspflichtige Neuinvestitio-

nen in abnutzbare Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens eines Unterneh-

mens an österreichischen Standorten ge-

fördert. Der Antrag ist zwischen dem 

1.9.2020 und 28.2.2021 zu stellen; die 

ersten Maßnahmen für die Investitionen 

sind zwischen dem 1.8.2020 und 

28.2.2021 zu setzen. Was unter dem 

Setzen erster Maßnahmen zu verstehen 

ist soll durch eine Förderungsrichtlinie 
klargestellt werden.  

Die „COVID-19 Investitionsprämie“ be-

trägt grundsätzlich 7%, bzw 14% bei 

Investitionen in den Bereichen Klima-

schutz, Digitalisierung und Gesund-
heit/Life-Science. 

Ausgenommen von der Gewährung der 

„COVID-19 Investitionsprämie“ sind ins-
besondere: 

 klimaschädliche Investitionen (De-

finition wie für Zwecke der de-

gressiven AfA, siehe oben), 

 unbebaute Grundstücke, 

 Finanzanlagen, 

 Unternehmensübernahmen, 

 aktivierte Eigenleistungen. 

 

Die Abwicklung der „COVID-19 Investiti-

onsprämie“ erfolgt durch das AWS. Die 

Mittel für die „COVID-19 Investitionsprä-

mie“ sind mit insgesamt € 1 Mrd be-

grenzt. Weitere Details sollen in einer 
Förderungsrichtlinie geregelt werden. 

Die „COVID-19 Investitionsprämie“ ist 

steuerfrei und führt auch zu keinen Auf-

wandskürzungen.  
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3. Umsatzsteuersenkung 5% 

 

Neben den bereits im Initiativantrag er-

wähnten Umsätzen aus Publikationen, 

Kunstgegenständen (Gemälde, Originalsti-

che, Originalerzeugnisse der Bildhauer-

kunst, Tapisserien und textile Wandbe-

kleidungen), den Umsätzen aus der Tätig-

keit als Künstlerin oder Künstler, Leistun-

gen iZm Theaterbetrieben, Musik- und 

Gesangsaufführungen sowie Museumsbe-

trieben und Filmvorführungen sind auf-

grund des Abänderungsantrages folgende 
Umsätze zusätzlich umfasst: 

 Die Verabreichung von Speisen und 

der Ausschank von Getränken iSd 

§ 111 Abs 1 GewO: Dies betrifft 

nicht länger nur Tätigkeiten, die 

eine Gewerbeberechtigung erfor-

dern, sondern auch jene, die der 

Art nach der gewerblichen Gastro-

nomie entsprechen. Somit wird die 

Ermäßigung durch den Abände-

rungsantrag auf den Gastgewer-

bebereich von Bäckereien, Flei-

schereien und Konditoreien er-

weitert, die auf den Verzehr vor 

Ort und Stelle ausgerichtet sind. 

Die FAQ des BMF führen des Weite-

ren aus, dass unter anderem auch 

die Abholung und Zustellung von 

Speisen aus einem Restaurant un-

ter den ermäßigten Steuersatz fal-

len. 

 Die Beherbergung in eingerichteten 

Wohn- und Schlafräumen und die 

regelmäßig damit verbundenen 

Nebenleistungen: Begünstigt ist die 

gewerbliche Beherbergung von 

Hotels und Gaststätten. Auch die 

Privatzimmervermietung und 

die Überlassung von Ferienwoh-

nungen und Apartments sind er-

fasst, sofern die Voraussetzungen 

für die Beherbergung erfüllt sind. 

Im Fall von Frühstücks- und Halb-

pensionen ist daher eine Aufteilung 

der Steuersätze nicht erforderlich, 

sofern ein pauschales Entgelt ver-

langt wird. 

 Die Vermietung von Grundstücken 

zu Campingzwecken 

 Zirkusvorführungen sowie die 

Leistungen aus der Tätigkeit als 

Schaustellerin und Schausteller 

 Elektronische Publikationen (zB 

E-Books, aber auch Hörbücher) 

 

Der ermäßigte Steuersatz von 5% ist 

für Umsätze anzuwenden, die nach 

dem 30.6.2020 und vor dem 1.1.2021 

ausgeführt werden. Entscheidend ist 

hierbei der tatsächliche Leistungs-

zeitpunkt und nicht der Zeitpunkt der 

Entstehung der Steuerschuld. 

Im Fall von Anzahlungen ist die Besteue-

rung nach Maßgabe der Rechtslage im 

Zeitpunkt der Leistung zu korrigieren. Be-

reits verkaufte Abos wie zB für Theater-

vorführungen und Zeitungen sind dem im 

Leistungszeitpunkt entsprechenden Steu-
ersatz anzupassen. 

Eine unionsrechtliche Genehmigung durch 
die EU-Kommission ist noch ausständig. 

Eine detaillierte Information des BMF dazu 

ist unter 

https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/f

uerunterneh-

men/umsatzsteuer/informationen/faq-

ermaeßigter-steuersatz-gastronomie,-

kultur-und-publikationen.html zu finden. 

Unter 

https://www.bmf.gv.at/public/information

en/informationen-

coronavirus/registrierkassen.html werden 

die Auswirkungen auf Registrierkassen 

erläutert. So soll der Ausweis des ermä-

ßigten Steuersatzes von 5% bei Belegaus-

stellung auch durch eine händische Kor-

rektur bzw. eine Korrektur mittels 
eines Stempels möglich sein.
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